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Hygienekonzept der Volleyballabteilung des  

Osnabrücker Sportclub für die Durchführung  

von Punktspielen im NWVV 

  

Ansprechpartner*in für das Hygienekonzept:  

Name: Lukas Grimm    Name: Annika Budelmann 

E-Mail: lukgri@gmx.de   E-Mail: annika.budelmann@yahoo.de 

Telefon: 0173/5600485   Telefon: 0176/ 31542369 

 

1. Vorbemerkung 

• Das vorliegende Hygienekonzept basiert auf den Vorgaben des DVV und des NWVV sowie den 

gültigen Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung, den Vorgaben der Stadt 

Osnabrück.  

• Das Konzept ist gültig für die Halle B des Osnabrücker SC und die Sporthalle des Gymnasiums 

in der Wüste. 

 

2. Allgemeine Schutzmaßnahmen  

• Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten ist die Sportanlage nicht zu betreten. 

• Als Ansprechpartner wird an jedem Spieltag ein Hygieneverantwortliche / ein 

Hygieneverantwortlicher benannt, der vor Ort auf die Umsetzung des Hygienekonzepts achtet.  

• Im Eingangs- und Zuschauerbereich sowie innerhalb der sanitären Einrichtungen werden 

Hygienerichtlinien ausgehängt. Diese Richtlinien beinhalten Regeln die allgemeingültigen AHA-

Regeln.  

• Es gilt für alle anwesenden Personen die 3G-Regel.  

o Als ‚Geimpft‘ im Sinne der Verordnung gelten: Personen mit Nachweis einer vollständigen 

Schutzimpfung. Die Impfung ist bei Aufforderung durch eine Impfdokumentation über eine 

seit mindestens 15 Tagen abgeschlossenen Immunisierung gegen das Corona-Virus 

nachzuweisen. Dies kann durch Vorlage des Impfausweises oder eines Impfzertifikates 

erfolgen. Bei genesenen Personen deren Infektion mindestens 6 Monate zurückliegt und 
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die bereits geimpft erfolgt der Nachweis durch eine Genesenen-Bescheinigung sowie der 

Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen abgeschlossenen Impfung gegen 

das Corona-Virus. 

o Als ‚Genesen‘ im Sinne der Verordnung gelten: Person deren Infektion mindestens 28 

Tage sowie höchstens 6 Monate zurückliegt. Die Genesung ist bei Aufforderung durch 

eine Genesenen-Bescheinigung nachzuweisen. 

 

o Als ‚Getestet‘ gilt eine Person mit nachstehendem Nachweis:  

▪ PCR-Test maximal 48 Stunden gültig  

▪ PoC-Antigen-Schnelltest (vor Ort unter Aufsicht) maximal 24 Stunden gültig  

• Beim Betreten der Halle ist verpflichtend für alle am Spiel Beteiligten eine Händedesinfektion 

durchzuführen.  

• Es werden ausreichend Desinfektionsstationen zur Verfügung gestellt.   

• Beim Betreten und Verlassen der Sporthalle haben alle Beteiligten eine medizinische Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen. Die Spieler*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen dürfen diese 

erst im Umkleideraum bzw. in der Halle ablegen.  

 

3. Hygieneverantwortliche / Hygieneverantwortlicher  

• Für jedes Spiel wird eine Hygieneverantwortliche / ein Hygieneverantwortlicher benannt.  

• Die*der Hygieneverantwortliche ist an den Spieltagen verantwortlich für die Umsetzung des 

Hygienekonzeptes in der Spielhalle, auf der Zuschauertribüne und in den Sanitärräumen und 

fungiert darüber hinaus als Ansprechpartner*in für die Schiedsrichter*innen, Gäste und 

Zuschauer*innen.  

  

4. Maßnahmen zur Wahrung des Abstandsgebots  

• Im Grundsatz gilt: Ein Mindestabstand von 1,5 m zu jeder anderen Person in der Öffentlichkeit 

bzw. in für die Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen ist einzuhalten.   

  

5. Maßnahmen zur Steuerung der Personenströme einschließlich der Zu- und Abfahrten sowie 

zur Vermeidung von Warteschlangen  

• Zuschauer dürfen den Wettkampfbereich nicht betreten.  
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• Zur Steuerung der Personenströme werden diese durch Absperrungen gelenkt und mit Pfeilen 

wird die jeweilige Laufrichtung gekennzeichnet.  

  

6. Datenerhebung  

• Zuschauer und Helfer im Zuschauerbereich registrieren sich beim Betreten der Halle über die 

Luca App (QR-Codes hängen aus). 

• Für die teilnehmenden Mannschaften und das Schiedsgericht erfolgt die Erhebung der 

Spieler*innen über eine seperate Liste.  

• Mannschaften und Schiedsrichter weisen die Einhaltung der 3G-Regel durch Sichtkontrolle beim 

Hygieneverantwortlichen nach.  

  

7. Kabinen und Duschräume   

• Für die Heimmannschaft und die Gastmannschaft steht jeweils eine Kabine zur Verfügung, die 

entsprechend gekennzeichnet sind. 


